
1 Zu ge las se ne Kar ten

An Ter mi nals des elec tro nic-cash-Sy stems der deut schen Kre dit wirt schaft kön nen von deutschen Kreditinstituten he raus -
gegebene Karten, die mit einem girocard-Logo gemäß Kapitel 2.3 versehen sind, ein ge setzt wer den.

2 Be triebs an lei tung

2.1 Sicherheitsanforderungen (Sichtschutz)

Die Systemsicherheit wird grundsätzlich durch den Netzbetreiber gewährleistet.

Der Händler trägt seinerseits durch geeignete Maßnahmen zum Sichtschutz dazu bei, eine unbeobachtete Eingabe der
Geheimzahl des Kunden zu gewährleisten. Hierzu zählen insbesondere:

– Der Standort der Kundenbedieneinheit sollte so gewählt und gestaltet werden, dass der Sichtschutz zusammen mit
dem Körper des Kunden eine optimale Abschirmung der Eingabe ermöglicht.

–  Handgeräte sollten dem Kunden in die Hand gegeben werden.
– Tischgeräte sollten verschiebbar sein, sodass sich der Kunde auf wechselnde Verhältnisse einstellen kann.
– Videokameras und Spiegel sollten so aufgestellt werden, dass die PIN-Eingabe mit ihrer Hilfe nicht beobachtet wer-

den kann.
–  Vor dem Eingabegerät sollten Abstandszonen eingerichtet werden.

2.2 Allgemeine Forderungen an Terminals

Der Netzbetreiber ist verpflichtet, nur Terminals an sein Netz anzuschließen, die den Anforderungen der Kreditwirt-
schaft genügen (vgl. Ziffer 3 der Händlerbedingungen). Diese beschränken sich auf

– den reibungslosen Ablauf der Transaktionen unter Einhaltung weniger Grundfunktionen,
– die Gestaltung der so genannten Kundenschnittstelle (Display/Kundenbelege/PIN-Eingabetastatur), um ein einheit-

liches Erscheinungsbild des Systems zu gewährleisten und insbesondere
–  die Systemsicherheit, die die sichere Übertragung von Kaufdaten und persönlicher Geheimzahl (PIN) durch Einsatz

geeigneter Soft- und Hardware gewährleistet.

2.3 Girocard-Logos

Im Kassenbereich ist als Akzeptanzzeichen ein girocard-Logo zu verwenden.
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